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Text 

§ 64. 

(1) Jede Einforderung weiterer Einzahlungen nicht voll eingezahlter Stammeinlagen ist unter Angabe des 
eingeforderten Betrages von sämtlichen Geschäftsführern zum Firmenbuch anzumelden und vom 
Handelsgerichte zu veröffentlichen. 

(2) Für einen durch Unterlassung der Anmeldung oder durch falsche Angaben verursachten Schaden haften 
die Geschäftsführer dem dadurch Beschädigten persönlich zur ungeteilten Hand. Diese Ersatzansprüche 
verjähren in fünf Jahren von dem Tage, an dem die beschädigte Partei von der Einforderung Kenntnis erhalten 
hat. 


